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Sie fragen -
wir antworten

AHV

Bei Pflege eines
Familienangehörigen
AHV-Beiträge
abrechnen
/cb habe in /rüheren /akren ei-
«en P/7egebern/ er/ernt. Da ick
j'eäock an zwei PrivatsteZ/en ar-
beitsmässig aMsgenizW waröe,
sagte mein Vater bei äer //eirat
meiner 5c/zwej?er.' «Dm b/eibst
ez'n/ac/z zw //atzse und machst
äas, was bisher Derne Schwe-
sfer machte.» /c/z arbeitete ohne
Lo/zn, erbie/f aber ez'n .Sackgeh/,
äenn äer Vater kam ja /ür a/Zes

aa/, was z'c/z benötigte, tznö /ze-

zak/te azzc/z äz'e Denen. A/s wir
später den Wohnort wec/zse/Zen
zznä /ortan z'n einer 4 Vj-Zz'm-
mer-Woknnng /ebten, abso/vier-
Ze z'c/z ez'nen Sekrefärinnenknrs
nnä /zaZZe versc/zz'ec/ene AnsZe/-
Zangen.
A/s meine Maffer schwer er-
krankte, p/Zegfe z'c/z sz'e wä/zrenzi
zne/zreren Monafen; katzm war
sz'e wieöer genesen, starb äer
Vater. /c/z na/zzn ez'ne nezze 7a'Zz'g-

keit aa/ Zzz's mz'c/z nac/z 7 A /ab-
ren mez'ne MnZZer wieöer benö-
tigte. A/s z'c/z 60 Jahre a/Z war,
sZar/z nzez'ne MzzZZer, zznä z'c/z

na/zm wieöer eine Anste/Zang an.
A/s z'c/z vor vz'er /a/zren z'n znez'ne

/zezzZz'ge Wohnang einzog, betrag
z/er Mietzins wenz'ger a/s 500
Franken. Mez'ne A//V-Pente be-

Zäa/t sz'c/z azz/ 932 Drangen. De-
rez'Zs /zezzZe mass z'c/z von meinem
Verwögen von ranä 60 000
Franken nzonaZ/z'c/z /000 Fran-
ken beziehen. /Van znez'ne Frage;
ßestekf äz'e Mb'g/zcMezZ, äass
z'c/z zznZer äiesen Voratzssefzan-

gen FrgänzMngs/ez'sZMngen be-
Â:oznznen könnte?

Ihre Frage kann ich aufgrund der
vorliegenden Angaben klar beja-
hen. Wie hoch Ihr Anspruch genau
sein wird, kann ich nicht bestim-
men, weil einerseits die Kranken-
kassenprämie und allfällige weite-
re laufende Verpflichtungen im
Rahmen der gesetzlichen Grenzen
bei der Berechnung mitberück-
sichtigt werden können und ander-
seits aus Ihren Angaben nicht her-
vorgeht, wie sich der Mietzins zu-
sammensetzt. Ich möchte Ihnen al-
so dringend empfehlen, sich um-
gehend bei der AHV-Zweigstelle
Ihrer Wohnsitzgemeinde anzumel-
den, damit der Anspruch auf Er-
gänzungsleistung von der Aus-
gleichskasse verbindlich berech-
net werden kann.

Gerne benütze ich Ihre Anfrage da-

zu, um jüngere Frauen in einer
ähnlichen Situation, wie Sie sich
seinerzeit befunden haben, darauf
hinzuweisen, dass auch im Falle
der Pflege eines Familienangehö-
rigen AHV-Beiträge abgerechnet
werden müssen. Wenn dabei eine

angemessene Pflege gewährleistet
ist, empfehle ich, dass auch ein
entsprechender Lohn abgerechnet
wird, damit nicht später zu tiefe
AHV-Renten resultieren. Sollten
die pflegebedürftigen Eltern einen

angemessenen Lohn für eine not-

wendige und zweckmässige Pfle-
ge nicht zahlen können, so wäre
ebenfalls der Anspruch auf Ergän-
zungsleistungen abzuklären. Für
Sie selber ist es zu spät, entspre-
chende AHV-Beiträge abzurech-
nen. Ich hoffe aber, dass Sie bald
in den Genuss einer spürbaren Er-
gänzungsleistung gelangen kön-
nen und der Mietzins ab dem neu-
en Jahr für Sie nicht zu einem
Problem werden wird.

Wann hat man An-
spruch auf Hilflosen-
entschädigung
und Ergänzungs-
leistungen?

Mez'ne Fratz /eb/ seif vz'er Jahren
z'n einem privaten Wohn- anä
P//egekeim. /c/z se/ber bin
74ja'/zriger Rentner Unser mo-
nat/icbes Einkommen aas A//V
anä Pensionnasse beträgt
3459.50 Franken. A//ein äz'e mo-
nat/ic/zen P/Zegekosfen /iir mei-
ne Fratz von rtznö /750 Franken
sowie öie Pensionskosten /t/r
mic/z von 930 Franken, öie z'c/z

äem 5o/zn bezab/e, beanspra-
eben einen ansebn/ieben Fei/
tznserer Einnahmen. Z/inza kom-
znen monat/z'cb ranä /70 Fran-
ken /tir äz'e Krankenkasse sowie
weitere angeäeckte Krankkeifs-
kosten anä ße/bstbeba/te/ar äz'e

P//ege meiner Fratz anä äz'e Fe-
banö/ang meines boben ß/at-
ärackes anä meines Aagen/ei-
öens. Scb/z'ess/icb entstehen mir
grosse Kosten /tir äz'e ßesMche
bei meiner Fran, äa sieb <Zas

Wobn- anä P/Zegebez'm niebt an
meinem Wobnorf be/inäet.
/cb möchte Sie nMn/ragen, ob es
mög/ich wäre, äass meine Fratz
//tZ/s/osenenfsckääigang bean-
sprtzeben könnte, müssen wir
t/och äamz'f reebnen, äass äz'e

P//egekosfen weiterhin zwnek-
men were/en. Mein Vermögen be-
trägt noch rnnä 70 000 Fran-
ken.
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Ich gehe davon aus, dass Ihre Frau
ebenfalls im Rentenalter steht. Bei
meiner Antwort möchte ich unter-
scheiden zwischen dem Anspruch
auf Hilflosenentschädigung für die
Frau sowie dem Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen zur AHV.
77iZ/7osenentschäcZignngen sind
abhängig vom Grad der Pflegebe-
dürftigkeit und werden unabhän-
gig von den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen gewährt. Für Altersrent-
ner kann nach der geltenden
Rechtslage eine Hilflosenentschä-
digung erst ausgerichtet werden,
wenn eine Hilflosigkeit schweren
Grades während mindestens eines
Jahres ununterbrochen vorgelegen
hat. Ob diese strengen Vorausset-

zungen bei Ihrer Frau erfüllt sind,
kann am besten der behandelnde
Arzt abschätzen; erachtet er die
Voraussetzungen als wahrschein-
lieh erfüllt, können Sie den An-
spruch mit einem besonderen For-
mular über die Ausgleichskasse,
welche Ihre Rente ausbezahlt, gel-
tend machen. Das Anmeldeformu-
lar können Sie bei der AHV-
Zweigstelle Ihres Wohnortes be-
ziehen.
In Ihrem Fall kann ich mir sehr
wohl vorstellen, dass ein Anspruch
auf TrganzMngsZeisfangen zu Ihrer
AHV-Rente besteht. Die Berech-

nung dieses Anspruches hängt von
den wirtschaftlichen Verhältnissen
im Einzelfall ab. Da Ihre Frau zu-
dem in einem Heim lebt, kann eine
differenzierte Berechnung erfol-
gen, welche auch den Heimkosten
besser Rechnung trägt. Es ist mir
nicht möglich, anhand Ihrer Anga-
ben verbindlich abzuschätzen, ob
Sie einen Anspruch haben oder
nicht. Ich möchte Ihnen aber emp-
fehlen, sich möglichst bald bei der
AHV-Zweigstelle Ihres Wohnortes
mit dem entsprechenden Formular
für Ergänzungsleistungen anzu-
melden, damit die Ausgleichskas-
se Ihren Anspruch verbindlich ab-
klären kann.
Gerne weise ich einmal mehr dar-
auf hin, dass für die Abklärung des

Anspruches auf Ergänzungslei-
stungen zwar die wirtschaftlichen
Verhältnisse im Einzelfall abge-
klärt werden müssen, dass die Er-
gänzungsleistungen jedoch in kei-
ner Weise mit Fürsorgeleistungen
verwechselt werden dürfen! Sie
haben einen persönlichen Rechts-
ansprach auf Ergänzungsleistung,
der sich vom Anspruch auf ihre
AHV-Rente insbesondere davon
unterscheidet, dass der Wirtschaft-
liehe Bedarf im Sinne des Gesetzes
erfüllt sein muss. Demgegenüber
können die AHV-Rente und bei-
spielsweise die Hilflosenentschä-
digung unabhängig von den Ein-
kommens- und Vermögensverhält-
nissen beansprucht werden.

Dr (Mr. 7?M<7oZ/Taor

RECHT

Wie hoch ist der
Pflichtteilsanspruch
des Stiefbruders?
Mein Mann ist im Dezember
7988 gestorben, ohne äass wir
nnseren Tïhe- nnä Tfrbvertrag
äem newen Gesetz angepassf ha-
ben. Den ishe- anä Erbverfrag
batten wir im 7abre 797J abge-
schlössen, nnä darin wnrde der
Sohn meines Mannes ans erster
Ehe an/ den T/ZichffeiZ gesetzt,
da er von seinem Grossvafer
mütterlicherseits schon viei ge-
erbt hatte. Meine beiden Sander
sind der AMj^dssnng, dass der
R/ZichtteiZsansprMch des Sfie/-
brwders V24 der Drbscha/t be-
trägt. Der Sohn ans erster Ehe
bestreitet dies vehement and be-
harrt au/ einem P/üchtfeii von
Vi«. Was ist /hre Meinang?
Ich gehe davon aus, dass Sie in
Ihrem Ehe- und Erbvertrag den

(damaligen) ordentlichen Güter-

stand der Güterverbindung beibe-
halten haben. Sollten Sie durch
den Ehevertrag die Gütergemein-
schaft angenommen haben, so
würde sich die Rechtslage anders
darstellen, als nachstehend ausge-
führt.
Ob die alten, wie offenbar der
Sohn aus erster Ehe meint, oder die
neuen erbrechtlichen Bestimmun-
gen zur Anwendung gelangen, ent-
scheidet sich nach dem Todeszeit-
punkt des Erblassers. Da Ihr Mann
im Jahre 1988 verstorben ist, kom-
men also grundsätzlich die neuen
erbrechtlichen Bestimmungen zur
Anwendung, die am 1. Januar
1988 in Kraft getreten sind.
Sowohl nach altem als auch nach
neuem Erbrecht beträgt der
Pflichtteilsanspruch der Nach-
kommen "V4 des gesetzlichen Erb-
anspruchs. Doch hat sich inzwi-
sehen der gesetzliche Erbanspruch
geändert. Nach dem Recht beträgt
er für die Nachkommen, wenn sie
mit dem überlebenden Ehegatten
zu teilen haben, die Hälfte der Erb-
schaft. Früher waren es %. Das
führt dazu, dass früher der Pflicht-
teil für die Kinder "Vi6 war, heute
aber Vs ist.
Da der Todeszeitpunkt und nicht
zum Beispiel der Zeitpunkt des
Abschlusses des Ehe- und Erbver-
träges, der zwar weiterhin seine

Gültigkeit behält, massgebend ist,
beträgt der Pflichtteil aller Kinder
Ihres verstorbenen Mannes Vg der
Erbschaft und somit der Anspruch
des Sohnes aus erster Ehe Vs.

Grundsätzlich schliesse ich mich
also der Meinung Ihrer beiden
Kinder an.

Wie bildet man eine
Erbengemeinschaft?

7ch bin verwitwet anc? habe zwei
erwachsene Kinäer, einen Zeäi-

gen Sohn anä eine verheiratete
Tochter 7n äer Ehe äer Tochter
gibt es erhebiiehe TVobZeme. 7ch
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/za6e meiner Leèfage /zarf gear-
/zeifef zznz/ so rec/zfe Ersparnisse
an/egen können, /c/z /za/ze eine
Liegensc/za/f, e/ie ic/z meinem
So/zn vermac/ze« wi//, sowie
Werfsc/zrz/fen zznz/ anziere Spar-
gzzf/za/zen. Da meine 7bc/zZer zzn-

fer z/er Fzzc/zfe/ z/es Sc/zwieger-
so/znes sfe/zf, zier sc/zozz z'/zre Er-
sparnisse ver/zrazzc/zf izaf, möc/z-
fe z'ciz vermeizien, ziass zier
Sc/zwiegerso/zn seine Danz/e
azzc/z nac/z zien Vermögenswer-
fen afzssfrecfcf, ziie iciz zier 7ociz-
fer izinferiassen werzie. /c/z izaize

nzzn ge/zörf, ziass es mögiiciz sein
so//, eine Erizengemeinsciza/f zzz

izz'izien zznzi so Foc/zfer zznzi So/zn

nzzr izn gemeinsamen Ez'nver-
sfänzinis zzizer ziie Fr/zsc/za/f ver-
/zigen können, /c/z weiss aizer
nz'c/zf, wie ic/z eine soic/ze Erizen-
gemeinsc/za/f izi/zien foznn.

Eine Erbengemeinschaft muss
nicht gebildet werden, sie entsteht
von Gesetzes wegen. Beerben
nämlich mehrere (d. h. zwei oder
mehr) Erben den Erblasser, so be-
steht unter ihnen, bis die Erbschaft
geteilt wird, eine Gemeinschaft al-
1er Rechte und Pflichten der Erb-
Schaft. Die Erben werden Gesamt-
eigentümer der Erbschaftsgegen-
stände und verfügen grundsätzlich
über die Rechte der Erbschaft ge-
meinsam. Eine solche Erbenge-
meinschaft, die also aufgrund ge-
setzlicher Vorschrift und ohne An-
Ordnung des Erblassers entsteht
und bei der die Erben nur gemein-
sam über die Vermögenswerte des
Nachlassers verfügen können,
kann auf unbestimmte Dauer fort-
geführt werden.

Allerdings kann jeder Erbe jeder-
zeit die Teilung der Erbschaft ver-
langen. Der Erblasser ist aber be-
fugt, durch Verfügung von Todes

wegen seinen Erben Vorschriften
über die Teilung zu machen. Sie
könnten also testamentarisch an-
ordnen, dass, im Falle einer Tei-
lung Ihres Nachlassvermögens,
die Liegenschaft dem Sohn in An-
64

rechnung auf seinen Erbteil zuge-
teilt werden soll.
Sie können aber auch im Einver-
nehmen mit den Kindern durch
Erbvertrag eine andere, massge-
schneiderte Regelung treffen, was
prüfenswert wäre.
Es kann noch in eherechtlicher
Hinsicht darauf hingewiesen wer-
den, dass Ihre Tochter, wenn sie
mit dem Mann im ordentlichen
Güterstand der Errungenschafts-
beteiligung lebt, ihr ererbtes Ver-
mögen sowie auch ihr übriges Ver-
mögen selber verwalten und nut-
zen sowie darüber verfügen kann.
Sie kann, muss aber nicht, diese
Befugnisse ihrem Mann übertra-
gen.
Dr. z'zzr. Marco Fiaggi, Az/vofozf

MEDIZIN

Trigeminusneuralgie
Seif einem /a/zr /ez'z/e z'c/z an Erz-
genzznzziTzezzra/gze. Mz'f Sprz'fzen
konnte ein Arzf z/ie Sc/zmerzen
weg/zringen. /Vzzn, nac/z einem
Ja/zr, isf z/ie Kranfozeif wz'ez/er

azzsge/zroc/zen. Der Arzf ver-
szzc/zfe es wieder zzzz'f Sprifzen.
Dz'e Sc/zmerzen /z'eüen ein wenig
nac/z, formen a/zer Zza/d wieder.
Beim Morgenessen z'sf es am
sc/z/immsfen. Wo/zer kommen
diese Sc/zmerzen? Was fornn ic/z
zzzsäfz/ic/z noc/z «nferne/zmen
(Ta/z/effen nizfzen nic/zf vie/)?
Uber die Ursache dieser äusserst
intensiven Gesichtsschmerzen
weiss man heute noch nichts Ge-
naues. Ihre Hauptbeschwerden er-
leben Sie während des Frühstücks.
Tatsächlich können die Schmerz-
attacken allein durch Kauen, Spre-
chen oder Berühren eines be-
stimmten Punktes im Gesicht aus-
gelöst werden. Dadurch wagen es
viele Kranke kaum mehr, den

Mund zu öffnen oder zu essen.
Nachdem Ihnen eine Behandlung
mit Spritzen (Neuraitherapie nach
Dr. Huneke) vorerst Linderung ge-
bracht hat, scheint diesmal die
Wirkung auszubleiben. Falls samt-
liehe medikamentösen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind, bleibt
nach meiner Erfahrung nur noch
der Versuch einer Akupunktur-
behandlung. Obwohl die Behand-
lung der Trigeminusneuralgie
schwierig und oft auch enttäu-
sehend ist, sollten Sie den Mut
nicht verlieren. Ich selber habe in
mehreren Fällen spontane Besse-

rangen im Laufe der Zeit beobach-
ten können.

Eingeklemmter
Nerv

/c/z Zzizz 68 ia/zre a/f zzzz<i /za/ze

eine« einge/:/emmfen /Verv im
rec/zfe« //a«z/ge/enfo Am Anfang
verzzrrac/zfe z/ies sfar/ce Sc/zmer-
zen, zier Arzf mac/zfe mir ins
//anz/ge/e«/: eine Sprifze. Seif-
/zer Sinz/ z/ie Sc/zmerzen erfrag-
/ic/z, z/oc/z o/Z /e/z/f mir in z/en
Zzez'z/en mz'ff/eren Fingern z/as

Ge/ii/z/, /zazzpfsäc/z/z'c/z in z/en

Fingerspifzen. ZVzzn räf mir z/er
Arzf zzz einer Operafion. Gz'/zf es
te'ne anz/ere Mög/ic/z/:eif znr
//ei/nng? Was rafen Sie mir?

Einklemmungen dieses einen
Handnervs sind eine recht häufige
Erscheinung und haben etwas zu
tun mit den engen anatomischen
Verhältnissen im Bereich des

Handgelenks. Man spricht daher
oftmals auch vom «Karpaltunnel»,
durch welchen der Nerv läuft, oder
vom «Karpaltunnelsyndrom»,
wenn der Nerv eingeklemmt wird.
Typischerweise treten die Be-
schwerden vorwiegend an der
rechten, stärker beanspruchten
Hand auf. Zu Beginn steht das
nächtliche Einschlafen im Vorder-
grand, später kommen Schwel-
lungsgefühl und Schmerzen der
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Hand und manchmal des ganzen
Armes hinzu. Die Betroffenen er-
wachen meist nachts und versu-
chen durch Massieren und Schiit-
teln der Hand die Gefühlsstörun-
gen und Schmerzen zu vertreiben,
was vorübergehend auch gelingt.
Bei der Behandlung stehen grund-
sätzlich drei Möglichkeiten zur
Verfügung: 1. Ruhigstellung des

Handgelenks mit einer gut gepol-
sterten Schiene während der
Nacht. 2. Einspritzungen direkt ins
Handgelenk (in den «Karpaltun-
nel»). Diese sind nicht immer er-
folgreich und können auch nicht
beliebig wiederholt werden. 3.

Operation mit Herauslösen des

Nervs aus seiner engen Umge-
bung. Dieser ambulante Eingriff
ist in den Händen eines erfahrenen
Chirurgen risikoarm, wenig
schmerzhaft und verspricht als ein-
zige Massnahme eine definitive
Heilung von diesem lästigen Übel.

Seit meiner Rozztz'nekonfrolle
beim Arzt bin /c/z se/zr verzznsz-
c/zert, da z'c/z zmmer wieder an
seine Worte «Rz'sz'ko/aktoren»
denken mzzss. 7c/z fein 69 7a/zre
ait, 768 cm gross nnd wiege
69 Kilogramm. Der Blzzfz/rzzck
ist zznstabz'I (745 bis 768).
t/nd was versfe/zf man zznfer
C/zoZesferin 6? FrtzTzer rec/znefe
man doc/z mit Werfen (z.B.
200 mg)? 7c/z esse seif/zer se/zr
bewzzssf, esse keine ScZzoko/ade,
kein Sc/zwelne/Zelsc/z, ii6er/zan/?t
se/zr wenig Flelsc/z, keine Fz'er.
7c/z izranc/ze nzzr Sonnenb/zzmezz-

öi zzzm Koc/zen zznd kazz/e nzzr
Mllc/zproz/zzkfe «lig/zt». Bis jetzt
/zabe z'c/z 6 kg abgenommen, was
mic/z se/zr/rezzt. 7c/z/zz/zie mz'c/z

wo/zi zznd arbeite noc/z zzz 80% in
meinem Berzz/.

Es gilt heute als wissenschaftlich
gesichert, dass die Entwicklung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu einem guten Teil von bestimm-
ten Faktoren Risikofaktoren)
abhängt. Ich erwähne hier die
wichtigsten: Lebensalter, Blut-
hochdruck, Rauchen, Zucker-
krankheit und Cholesterin (Blut-
fett). Je mehr von diesen Risiko-
faktoren zusammentreffen, desto
grösser ist die Wahrscheinlichkeit,
an einer Herz-Kreislauf-Störung
zu erkranken. Ihren Ausführungen
entnehme ich, dass Sie sich sehr
gesund und vernünftig ernähren.
Ihr Blutdruck ist mit einer minima-
len medikamentösen Behandlung
befriedigend eingestellt. Ein Cho-
lesterin von 6,0 bedeutet nach alter
Schreibweise 230 mg (Umrech-
nung mit Hilfe einer Tabelle) und
stellt einen fast idealen Wert dar.
Wie Sie sehen, kommen bei Ihnen
erfreulich wenig Risikofaktoren
zusammen, und Sie brauchen sich
deshalb keine unnötigen Sorgen zu
machen.

Erweiterter Enddarm
7965 zznd 7970 mzzMte z'c/z azzs

der /z'nken Mere Steine operle-
ren iasse«. Dz'e Mere 1st soweit
in Drdnzzng zznd mac/zf keine Be-
sc/zwerz/en. Seit 7972 traten dz/-
/zzse Besc/zwerden z'n der linken
Feiste azz/. Fine 77olzknec/zt-

Bo'ntgzzng zeigte eine Fz-weite-
rzzng im Bereic/z Dickdarm-Fnd-
darm an. Drsac/ze nac/z Azzssage
des Darms/zezia/z'sfen: «Die
Sensoren sind bei den Vieren-
o/zerationen zerstört worden,
was Stzz/z/bZä/zzzng bewirkt. »

TTzerapz'e: Vermez'z/zzzzg jeg/ic/zer
Verstop/zzng.

Trotz Vermez'dzzng von Verstop-
/zzngen ne/zmen die Besc/zwer-
den zzz. 7c/z /zabe viel Wind zznd

einen sc/zmerz/za/ten Drzzck z'n

der linken Leiste zznd im linken
7/nterbazzc/z. Fine Darmspz'ege-
Izzng zeigte nic/zts Azzj/älliges,
azze/z /zat mir der 7nfernz'sf ge-
sagt, er se/ze nic/zts von einer
Frwez'terzzng.
Nach meiner Erfahrung gehören
die Erfassung und das Verständnis
von Beschwerden im Bauch zu den

schwierigsten diagnostischen
Knacknüssen im Praxisalltag. Sie
haben bereits einige weitergehen-
de Abklärungen hinter sich- leider
mit widersprüchlichen Ergebnis-
sen. Eine Erweiterung des Dick-
darmes wird gerade bei der Darm-
Spiegelung nicht mehr bestätigt
werden. Zum Glück konnte man in
dieser Untersuchung bei Ihnen kei-
ne krankhafte Veränderung finden.
Ihre Beschwerden könnten mögli-
cherweise auch eine ganz andere
Ursache haben. Ich denke zum
Beispiel an einen kleinen, ver-
steckten Leistenbruch oder eine
Nerveneinengung im Bereich des
Leistenbandes. Lassen Sie sich
doch einmal in dieser Richtung un-
tersuchen, denn in beiden Fällen
wäre wirksame Abhilfe möglich.

Dr. mez/. Beter Fo/zler
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HOTEL THERMALBAD****"t 6855 STABIO Tel. 091/47 15 64/65

Einziges Thermalbad im Tessin mit erstklassigem Komfort
Schwefel-, Jod-, Fluorquellen.

Behandlung aller rheumatischen Erkrankungen,
posttraumatischer Zustände, Gelenkgicht, Hautkrankheiten u. s. w.

Fango - Bäder - Thermalhallenbad (34°) - Hydrotherapie - Inhalationen.
Moderne Physiotherapie unter kurärztlicher Leitung. Alle Kuren

werden im Hotel sorgfältig angewendet.
Sprechstunde: Montag - Freitag 8.00 - 12.00

Risikofaktoren


	Sie fragen - wir antworten

